
V E R S I C H E R U N G E N

Bi
tte

fre
im

ac
he

n,
 

fa
lls

 M
ar

ke
 

zu
r H

an
d.

A
nt

w
or

t

U
el

ze
ne

r V
er

si
ch

er
un

ge
n

Po
stf

ac
h 

21
63

29
51

1 
U

el
ze

n

A
nt

ra
g

st
e

lle
r/

-i
n:

N
am

e,
 V

or
na

m
e,

 T
ite

l:

St
ra

ße
, H

au
s-N

r.:

PL
Z:

G
eb

ur
tsd

at
um

:

* 
Fü

r R
üc

kf
ra

ge
n 

un
d 

Pr
od

uk
tin

fo
rm

at
io

ne
n!

O
rt: Te

le
fo

n*
:

Ve
rm

itt
el

t d
ur

ch
:

W
ie

 k
ra

nk
en

ve
rs

ic
he

rt:
ge

se
tz

lic
h

fre
iw

ill
ig

A
rb

ei
te

r
A

ng
es

te
llt

er
Se

lb
sts

tä
nd

ig

B
a
n
k

ve
rb

in
d
u
n
g

 (f
al

ls 
Ei

nz
ug

 e
rw

ün
sc

ht
):

G
el

di
ns

tit
ut

:

Ko
nt

o-
N

r.:
Ba

nk
le

itz
ah

l:

LeibesfruchtSicher

Uelzener Versicherungen
Postfach 2163
29511 Uelzen
Telefon	 0581	 8070 - 0
Fax	 0581	 8070 - 248
www.uelzener.de
info@ uelzener.de

Das Beste für Mensch mit Tier.

8	Wenn Sie die Leibesfrucht-Versicherung
	 für Ihr ungeborenes Fohlen möchten ...

dann füllen Sie einfach die Antrags-Postkarte aus und senden sie an die 
Uelzener. Natürlich können Sie diese auch direkt bei Ihrem Vermittler der 
Uelzener vor Ort abgeben.

Mit Datum des Eingangsstempels beginnt der Versicherungsschutz für Ihr 
ungeborenes Fohlen.

... einfach – schnell – unkompliziert!

Leibesfrucht-
versicherung



1 = Alle Beiträge inklusive 19 % Versicherungssteuer. 2 Inkl. Ratenzuschlag.
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8	LeibesfruchtSicher
	 – versichert, bereits vor der Geburt
Ein neues Pferdeleben ist immer etwas Aufregendes und gerade die Zeit 
vor, während und nach der Geburt ist für Fohlen auch die gefährdetste Zeit. 
Deshalb bietet die Uelzener die Leibesfrucht-Versicherung, bei der der Versi-
cherungsschutz bereits vor der Geburt beginnt.
Der Beginn der Versicherung liegt zwischen dem 7. Trächtigkeitsmo-
nat und einem Monat vor der Geburt (entscheidend ist der Eingang 
der Antrags-Postkarte). Bitte den Antrag daher möglichst gleich nach der 
Feststellung der Trächtigkeit – spätestens einen Monat vor der er-
warteten Geburt absenden.

4	Nach der Geburt ...
vergessen Sie bitte nicht, uns die Daten des neugeborenen Fohlens aufzu- 
geben. Das Fohlen bleibt bis zur Abmeldung selbstverständlich mit der ge-
wünschten Versicherungssumme versichert.

4	Und wenn das Fohlen groß ist ...
bieten wir mit unserer preisgünstigen Pferde-Lebensversicherung – 
auch für Zucht- und Reitpferde – auf Wunsch ebenso Versicherungsschutz. 
Fordern Sie hierzu einfach unser Antragsformular „Pferde sicher plus - Ver-
sicherung” an.

8	Leistungen und Beiträge
Für die Leibesfrucht-Versicherung gelten die nachstehenden Versicherungs-
summen und Beiträge. Bitte kreuzen Sie Ihre gewünschte Versicherungssum-
me mit dem dazugehörenden Einmalbeitrag einfach in der Antrags-Postkarte 
an:

	 Versicherungssumme:	 Einmalbeitrag im 1. Jahr:
	 1.500 €	 .........................  142,80 € 1

	 2.000 €	 .........................  214,20 € 1

(Nach der Geburt kann die Versicherungssumme auf Wunsch geändert werden.)

Ab dem 2. Versicherungsjahr gilt der Beitragstarif für Fohlen für die gesamte 
Vertragslaufzeit:

	 bei 1.500 € Versicherungssumme monatlich	 =	7,16 €  1 2

	 bei 2.000 € Versicherungssumme monatlich	 =	9,17 €  1 2

	 bei 2.500 € Versicherungssumme monatlich	 =	12,33 €  1 2

Die Entschädigung beträgt:

ab dem 7. Trächtigkeitsmonat bis 28 Tage nach der Geburt
bei Tod oder Nottötung durch Krankheit oder Unfall ................. 50 %

ab dem 29. Tag nach der Geburt für Schäden durch Tod,
Nottötung und dauernder Unbrauchbarkeit infolge Krankheit,
Unfall, Brand, Blitzschlag, Raub und Diebstahl.......................... 80 %

Vertragsgrundlagen und Erläuterungen sowie Schlusserklärung
Es ist den Vermittlern verboten und ohne rechtliche Wirkung auf die Gesellschaft, selbststän-
dig Deckungszusagen abzugeben. Die Beiträge sind jährlich im Voraus zu entrichten; es 
kann auch monatliche (nur per Lastschrift), viertel- oder halbjährliche Zahlung gegen 2,5 %, 
1,5 % oder 1 % Ratenzuschlag vereinbart werden. Weitere Kosten und Gebühren werden 
nicht erhoben. Insbesondere sind die Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler nicht 
berechtigt von Ihnen noch besondere Gebühren zu erheben. Mitteilungen, die das Versiche-
rungsverhältnis betreffen, müssen stets schriftlich erfolgen. Für uns bestimmte Mitteilungen 
werden wirksam, sobald sie uns zugegangen sind. Vermittler sind zu ihrer Entgegennahme 
nicht berechtigt.

Zur Leibesfruchtversicherung
Allgemeine Bedingungen der Uelzener für die Versicherung von Pferden (AVP) – in der zum 
Zeitpunkt der Annahme dieses Antrages gültigen Fassung. Auf die Möglichkeit der Prämien-
anpassung gem. Ziff. 18 der AVP wird besonders hingewiesen.

Schlusserklärung
Die Fragen in der Antrags-Postkarte habe ich vollständig und richtig beantwortet. Ich 
weiß, dass der Versicherungsschutz sonst gefährdet ist. Die Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen – wie aufgeführt – sowie die Satzung der Uelzener Allgemeine Versicherungs-
Gesellschaft auf Gegenseitigkeit werden mir mit der Urkunde über den Vertragsabschluss 
zugestellt. Ich erkenne diese Bedingungen und Klauseln an, wenn ich den Erstbeitrag be-
zahle und innerhalb von zwei Wochen meinen Antrag bzw. meine Vertragserklärung nicht 
widerrufe. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Verletzung der vorver-
traglichen Anzeigepflicht den Versicherer je nach Verschulden berechtigen 
kann, vom Vertrag zurückzutreten, ihn zu kündigen oder anzupassen, was 
unter Umständen zur Leistungsfreiheit des Versicherers (auch für bereits 
eingetretene Versicherungsfälle) führen kann.

Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den 
Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Ver-
tragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwick-
lung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere 
Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
zur Weitergabe an andere übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustan-
dekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten 
(Versicherungs-)Verträgen und bei künftigen Anträgen. Ich willige ein, dass die Uelzener 
Versicherungen, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Vertragsangele-
genheiten dient, allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten an seine Vertreter 
weitergibt. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt wer-
den. „Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich die Möglichkeit hatte, in zumutbarer Weise vom 
Inhalt des vom Versicherer bereitgehaltenen Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis 
zu nehmen.“ Ich willige ein, dass die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft auf 
Gegenseitigkeit ggf. personenbezogene Wirtschaftsauskünfte über meine Person einholt 
und diese ggf. zur Nichtannahme des Antrags führen können.

LeibesfruchtSicher
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